
 

Kreisblatt 
 

Amtsblatt des Kreises Lippe  
und seiner Städte und Gemeinden 
 
 

Nr. 44 – 10. August 2012 

 

Inhalt 

Kreis Lippe 

332 Trägerwechsel von Kindertagesstätten 
 

Bad Salzuflen 

333 Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
 

Stadt Barntrup 

334 Satzung der Stadt Barntrup über die Aufhebung der förmlichen Festle-
gung des Sanierungsgebietes „Stadtkern Barntrup“ 

335 Satzung der Stadt Barntrup über die Aufhebung der förmlichen Festle-
gung des Sanierungsgebietes „Ortskern Alverdissen“ 

 
 

Gemeinde Extertal 

336 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 02/10 der Gemeinde Extertal, 
OT Asmissen, für das Gebiet „Linderhofer Straße“, (Änderung im ver-
einfachten Verfahren gemäß §13 BauGB); Förmliche Beteiligung der 
Öffetnlichkeit gemäß §3 Abs. 2 BauGB 

337 Bebauungsplan Nr. 02/14 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen für 
das Gebiet „Kreuzweg – Extertalstraße“ / 41. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Extertal im Parallelverfahren; Öffentli-
che Bekanntmachung der Aufhebungsbeschlüsse gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB 

338 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Extertal für das Haushaltsjahr 2012 

 

Lippe Tourismus & Marketing AG 

339 Einberufung der 9. Ordentlichen Hauptversammlung der Lippe Tou-
rismus Marketing AG (LTM AG) 

 

Sparkasse Paderborn-Detmold 

340 Aufgebot von Sparkassenbüchern 
 

 

Kreis Lippe 
 

332 Trägerwechsel von Kindertagesstätten 

 
Der Jugendhilfeausschuss des Kreises Lippe hat in seiner 
Sitzung am 24. Mai 2012 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 
„Dem Übergang der Kindertageseinrichtung Kath. KiTa St. 
Marien, Mittlere Str., Lügde, in die Trägerschaft der Kath. 
Kindertageseinrichtungen Minden-Ravensberg-Lippe gem. 
GmbH in Bielefeld mit Wirkung zum 01. August 2012 wird 
zugestimmt.“ 
 
Das Landesjugendamt Münster hat dem o. a. Trägerwech-
sel mit Schreiben vom 26. Juli 2012 zugestimmt. 
 
Vorstehender Trägerwechsel der o. a. Einrichtung wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 07. August 2012 
 
 
Kreis Lippe - Der Landrat 
FB 3 Jugend, Familie, Soziales und Bildung 
Im Auftrag 
Gez. Loke 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bad Salzuflen 
 

333 Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinba-

rung 

 
Zwischen 

dem Kreis Lippe 
– im Folgenden: der Kreis – 

 
und 

 
der Stadt Bad Salzuflen 

– im Folgenden: die Stadt – 
 

wird 
folgender Vertrag 

über die Sicherstellung der im Stadtgebiet  
Bad Salzuflen verlaufenden  

Linienabschnitte des Regionalverkehrs 
geschlossen: 

 
Präambel 

Die Vertragspartner sind Aufgabenträger gemäß § 3 Abs. 1 
Satz 1 ÖPNVG NRW für den straßengebundenen öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV). Gemäß § 3 Abs. 2 
ÖPNVG NRW sind sie als Aufgabenträger auch zuständige 
Behörden für die Sicherstellung einer ausreichenden Ver-
kehrsbedienung durch gemeinwirtschaftliche (nicht-
kommerzielle) Verkehrsleistungen nach § 1 Abs. 2, §§ 3, 4 
RegG i.V.m. § 8 Abs. 4 PBefG und VO (EG) Nr. 1370/2007 
(vgl. Leitlinien des Ministeriums für Bauen und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen v. 26.11.2009 – Az. II B 3 – 
Ziff. 1.). 
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Das Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 14.01.2009 (Az. II B 
3-07-59) mitgeteilt, dass die Zuständigkeit der Aufgaben-
träger nach § 3 ÖPNVG NRW ausschließlich territorial 
festgelegt sei, so dass die Stadt bezüglich aller auf ihrem 
Territorium verlaufenden Linien(abschnitte) zuständiger 
Aufgabenträger sei, während die Zuständigkeit des Kreises 
an den Stadtgrenzen ende.  
Dies zugrundelegend gehen die Vertragspartner davon 
aus, dass die Stadt in Bezug auf die im Stadtgebiet Bad 
Salzuflen verlaufenden Linienabschnitte des Regionalver-
kehrs und der Kreis für die außerhalb des Stadtgebiets ver-
laufenden Linienabschnitte zuständige Behörde ist. 
Mit der vorliegenden delegierenden öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung wird die Zusammenarbeit der Vertrags-
partner geregelt. Des Weiteren streben die Vertragspartner 
ein effizientes Vorgehen im Hinblick auf die Verteilung der 
vom Land Nordrhein-Westfalen ausgereichten Mittel (ins-
besondere soweit diese den Regionalverkehr im Stadtge-
biet betreffen) an. 
 
A. Aufgabenträgerkompetenzen 
§ 1 Gegenstand und Art der Zusammenarbeit 

(1) Mit dieser Vereinbarung regeln die Vertragspartner ihre 
Zusammenarbeit bei der Sicherstellung der ausreichenden 
Verkehrsbedienung in Bezug auf die im Stadtgebiet verlau-
fenden Linienabschnitte des Regionalverkehrs (Anlage 1). 
Soweit diese Verkehre nach Abschluss dieser Vereinba-
rung im Einvernehmen zwischen dem Kreis und der Stadt 
z.B. im Rahmen der Fortschreibung der Nahverkehrspläne 
hinsichtlich des Linienverlaufs, der Betriebsweise oder an-
derer Einzelheiten ihrer Gestaltung überplant, verändert 
oder durch neue Linien ersetzt werden, bezieht sich diese 
Vereinbarung auch auf diese geänderten bzw. neuen Ver-
kehre.  
 
(1a) Von dieser Vereinbarung zunächst nicht umfasst sind 
die im Stadtgebiet verlaufenden Linienabschnitte der Linien 
S5, D4 und 433, über die die Stadt Bad Salzuflen mit dem 
Kreis Herford eine Delegationsvereinbarung abgeschlos-
sen hat (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 
21./25.07.2011, Amtsblatt für den Regierungsbezirk Det-
mold vom 15.08.2011, Nr. 33, S. 189). Hinsichtlich dieser 
Linienabschnitte streben die Vertragspartner eine Rege-
lung an, durch die künftig der Kreis Lippe anstelle der Stadt 
Bad Salzuflen mit dem Kreis Herford bei der Aufgaben-
wahrnehmung, insbesondere bei der Bestellung der Ver-
kehrsleistungen und bei der Finanzierung der Verkehre 
(v.a. Verwendung der Mittel nach § 11 Abs. 2 und § 11a 
ÖPNVG NRW) zusammenarbeitet.  
(2) Die Vertragspartner regeln mit dieser Vereinbarung in 
Bezug auf die in Abs. 1 genannten Verkehre (im Stadtge-
biet verkehrende Linienabschnitte des Regionalverkehrs 
gemäß Anlage 1) die Übertragung der Aufgabe mit allen 
damit verbundenen Befugnissen von der Stadt auf den 
Kreis, soweit eine Zuständigkeit der Stadt in Bezug auf die 
in ihrem Gebiet verlaufenden Linienabschnitte des Regio-
nalverkehrs gegeben ist. Dies umfasst insbesondere 

 die Befugnis zur Bestellung gemeinwirtschaftlicher 
bzw. nicht-kommerzieller Verkehrsdienste auf den 
im Stadtgebiet verlaufende Linienabschnitten des 
Regionalverkehrs (§ 3 Abs. 2 ÖPNVG NRW) 
durch öffentliche Dienstleistungsaufträge i.S.d. 
Art. 3 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1370/2007; 

 Vergabeverfahren gleich welcher Art einschließ-
lich etwaiger Notmaßnahmen z.B. i.S.d. Art. 5 
Abs. 5 VO (EG) Nr. 1370/2007; 

 

 
 ggf. in Bezug auf eine Betrauung oder eine 

Vergabe der Verkehre durchzuführende Nachprü-
fungs- oder Gerichtsverfahren; 

 sonstige Verfahren zur Sicherstellung der Bedie-
nung der im Stadtgebiet verlaufende Linienab-
schnitte des Regionalverkehrs, z.B. zur Durchset-
zung einer Betrauung oder einer Vergabe oder ei-
nes erteilten öffentlichen Dienstleistungsauftrags 
wie etwa durch die Wahrnehmung von Rechten 
als Aufgabenträger des ÖPNV in personenbeför-
derungsrechtlichen Genehmigungsverfahren oder 
diesbezüglichen Widerspruchs- und Gerichtsver-
fahren; 

 die Aufstellung und den Vollzug allgemeiner Vor-
schriften i.S.d. Art. 3 Abs. 2 VO (EG) Nr. 
1370/2007 einschließlich einer allgemeinen Vor-
schrift gemäß § 11a Abs. 2 Satz 6 ÖPNVG NRW; 

 die zweckgemäße Verwendung bzw. Weiterleitung 
der Pauschalmittel nach §§ 11 Abs. 2 ÖPNVG 
NRW, 11a Abs. 2 und 3 ÖPNVG NRW; 

 die Durchführung von Überkompensationskontrol-
len; 

 die Gewährung von Ausschließlichkeitsrechten 
i.S.d. Art. 2 lit. f) VO (EG) Nr. 1370/2007, jedoch 
nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch die Stadt im Einzelfall. 

(3) Der Kreis übernimmt die Aufgaben bzw. die Befugnisse 
nach Abs. 2 in seine eigene Zuständigkeit gemäß § 23 
Abs. 1 erste Alternative, Abs. 2 Satz 1 GkG. 
(4) Der Kreis nimmt die Maßnahmen zur Sicherstellung der 
nach diesem Vertrag maßgeblichen Bedienung auf im 
Stadtgebiet verlaufenden Linienabschnitten des Regional-
verkehrs in eigener Verantwortung vor und führt entspre-
chende Verfahren eigenverantwortlich durch.  
(5) Dem Kreis obliegt die Einholung der Genehmigung 
nach § 24 GkG auf seine Kosten. Ferner übernimmt er die 
Hinweise nach § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG. 
 
(6) Im Fall eines Betreiberwechsels auf den im Stadtgebiet 
verlaufende Linienabschnitten des Regionalverkehrs infor-
miert der Kreis die Stadt unverzüglich. 
(7) Die Stadt unterstützt den Kreis bei der Durchführung 
dieser Aufgabe z.B. durch Zulieferung von Daten und sons-
tigen Informationen, die bei ihr zu den betreffenden Ver-
kehren vorliegen. Hierfür und soweit nach diesem Vertrag 
eine Abstimmung mit dem Kreis herbeizuführen ist, bedient 
sich der Kreis der KVG – Kommunale Verkehrsgesellschaft 
Lippe mbH als Regie-Gesellschaft. Die KVG ist durch den 
Kreis zur Wahrnehmung der Rechte des Kreises nach die-
sem Vertrag bevollmächtigt. 
(8) Soweit nach dieser Vereinbarung eine Abstimmung mit 
der Stadt herbeizuführen ist, benennt die Stadt dem Kreis 
bzw. der KVG hierfür einen ständigen Ansprechpartner. 
 
B. Öffentliche Dienstleistungsaufträge 
 
§ 2 Verkehrsangebot und öffentliche Dienstleistungs-
aufträge 

(1) Soweit nach Maßgabe der jeweils geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen eine Befugnis zur Bestellung von Ver-
kehrsleistungen durch öffentliche Dienstleistungsaufträge 
besteht, obliegt diese Aufgabe bezüglich der im Stadtgebiet 
verlaufenden Linienabschnitte des Regionalverkehrs nach 
§ 1 Abs. 1 und Abs. 2 dem Kreis. 
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(2) Die Ausgestaltung der Verkehrsleistung (u.a. Fahrplan, 
Fahrzeugeinsatz, Qualitätsstandards und -sicherung) ist 
auf der Basis des Nahverkehrsplans und des dazu zwi-
schen den lippischen Aufgabenträgern abgestimmten Ak-
tualisierungsbedarfs vorzunehmen.  
 
§ 3 Durchführung von Vergabeverfahren 

Der Kreis führt Verfahren zur Vergabe des öffentlichen 
Dienstleistungsauftrags als zuständige Behörde im eigenen 
Namen eigenverantwortlich durch.  
 
§ 4 Kosten der Vergabeverfahren 

Die Kosten der Vergabeverfahren (Eigenkosten sowie ggf. 
Kosten externer Berater) einschließlich der Kosten etwai-
ger Rechtsschutzverfahren trägt der Kreis. 
 
§ 5 Abwicklung der öffentlichen Dienstleistungsaufträ-
ge 

(1) Der Kreis schließt die öffentlichen Dienstleistungsauf-
träge mit den ausgewählten Verkehrsunternehmen für die 
im Stadtgebiet verkehrende Linien des Regionalverkehrs 
im eigenen Namen ab. Der Vollzug der öffentlichen Dienst-
leistungsaufträge ist Aufgabe des Kreises.  
(2) Verkehrsbelange innerhalb des Stadtgebiets sind hier-
bei angemessen zu berücksichtigen. Änderungen des Ver-
kehrsangebots innerhalb des Stadtgebiets sind zuvor mit 
der Stadt abzustimmen (Einvernehmen). Die Stadt darf ihr 
Einvernehmen nur verweigern, wenn die Bedienung sich 
gegenüber dem Ausgangsniveau wesentlich verschlech-
tern würde (z.B. Reduzierung des innerstädtischen Ange-
bots um mehr als 15% gegenüber dem Ausschreibungsni-
veau, keine Beförderung freifahrtberechtigter Schüler).  
(3) Die zu vergebenden öffentlichen Dienstleistungsaufträ-
ge sehen keine vertraglichen Zahlungsansprüche des Ver-
kehrsunternehmens gegen die Stadt vor. 
 
C. Verteilung der Mittel nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW 
 
§ 6 Finanzierung der Verkehrsleistung 

(1) Im Innenverhältnis beteiligt sich die Stadt an der Finan-
zierung der vom Kreis bestellten Verkehrsleistungen. Hier-
für gewährt sie dem Kreis einen Aufwendungsersatz, der 
dem auf die im Stadtgebiet verlaufende Linienabschnitte 
des Regionalverkehrs entfallenden Anteil aus der Aufga-
benträger-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW ent-
spricht. Dieser Anteil der Aufgabenträger-Pauschale wird 
nach wirksamem Abschluss dieser Vereinbarung vom Land 
durch entsprechende Anpassung der Verteilungsschlüssel 
nach Maßgabe der Anlage 2 unmittelbar dem Kreis zuge-
schieden; für das Jahr 2012, für das die entsprechenden 
Mittel vom Land noch der Stadt zugewiesen wurden, leitet 
die Stadt diese Mittel abzüglich der 20% nach § 6 Abs. 2 
Satz 2 an den Kreis weiter. Bei Veränderung der Verkehrs-
leistungen im Stadtverkehr und/oder im Regionalverkehr 
(Rechnungswagenkm, Rechnungswagenstunden) wirken 
die Vertragspartner auf eine Anpassung der Verteilungs-
schlüssel beim Land hin. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich, bei Beendigung dieser Vereinbarung, eine entspre-
chende Rückanpassung der Verteilungsschlüssel beim 
Land zu erwirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Der Kreis leitet 80 % der ihm nach Maßgabe des Abs. 1 
Satz 2 und 3 zugeschiedenen Mittel an Betreiber i.S.d. 
Abs. 1 Satz 1 weiter. Die übrigen 20 % dieser Mittel leitet 
der Kreis an die Stadt Bad Salzuflen zur Verwendung für 
Zwecke des ÖPNV im Stadtgebiet weiter. Die Weiterleitung 
der Mittel erfolgt jeweils zum 31. Oktober eines Jahres. Die 
Stadt Bad Salzuflen befolgt bei der Verwendung der Mittel 
die Vorgaben des ÖPNVG NRW (vgl. § 11 Abs. 2 und 3 
ÖPNVG NRW) und der im Finanzierungsbescheid des 
Landes enthaltenen Bestimmungen und weist dies dem 
Kreis entsprechend und unter Berücksichtigung der Fristen 
nach § 11 Abs. 4 ÖPNVG NRW nach; bei nicht zweckent-
sprechender Verwendung erstattet die Stadt dem Kreis die 
Mittel. Die Stadt gewährleistet das Prüfungsrecht des Lan-
desrechnungshofs nach § 16 Abs. 7 ÖPNVG NRW. 
(3) Der Kreis weist insofern dem Land die Weiterleitung un-
ter Beachtung der Vorgaben des ÖPNVG NRW und der im 
Finanzierungsbescheid des Landes enthaltenen Bestim-
mungen nach. 
 
D. Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW 
 
§ 7 Maßnahmen in Bezug auf § 11a ÖPNVG NRW 

(1) Gemäß § 1 Abs. 2 obliegt dem Kreis die Umsetzung 
von Maßnahmen gemäß § 11a ÖPNVG NRW in Bezug auf 
die im Stadtgebiet verlaufende Linienabschnitte des Regio-
nalverkehrs nach § 1 Abs. 1. 
(2) Der Kreis führt die Maßnahmen gemäß § 11a Abs. 2 
und Abs. 3 ÖPNVG NRW bezogen auf die Verkehre ge-
mäß Abs. 1 im eigenen Namen eigenverantwortlich durch. 
Hierzu gehört gemäß § 1 Abs. 2 dieser Vereinbarung auch 
die Durchführung von Antrags- und Bewilligungsverfahrens 
sowie sonstiger Verwaltungsverfahren. 
(2) Der Kreis setzt die Höchsttarife sowie sonstige Vorga-
ben, die Verkehrsbelange innerhalb des Stadtgebiets be-
treffen, im Rahmen der von ihm aufzustellenden allgemei-
nen Vorschrift gemäß § 11a Abs. 2 Satz 6 ÖPNVG NRW 
sowie im Rahmen etwaiger Maßnahmen nach § 11a Abs. 3 
ÖPNVG NRW bezogen auf die Verkehre gemäß Abs. 1 nur 
nach Abstimmung mit der Stadt (Einvernehmen) fest. 
 
§ 8 Finanzierung 

(1) Entsprechend der delegierten Aufgabe (§ 7) überträgt 
die Stadt dem Kreis den auf die Verkehre gemäß § 7 Abs. 
1 entfallenden Anteil aus der Ausbildungsverkehr-
Pauschale nach § 11a Abs. 1 ÖPNVG NRW. Dieser Anteil 
der Ausbildungsverkehr-Pauschale wird nach wirksamem 
Abschluss dieser Vereinbarung vom Land nach Maßgabe 
der Anlage 3 durch entsprechende Anpassung der Vertei-
lungsschlüssel unmittelbar dem Kreis zugeschieden. Die 
Vertragspartner verpflichten sich, bei Beendigung dieser 
Vereinbarung, eine entsprechende Rückanpassung der 
Verteilungsschlüssel beim Land zu erwirken. 
(2) Der Kreis weist dem Land die zweckentsprechende 
Weiterleitung/Verwendung der Mittel unter Beachtung der 
Vorgaben des ÖPNVG NRW und der im Finanzierungsbe-
scheid des Landes enthaltenen Bestimmungen nach. 
(3) Die gemäß § 11a Abs. 2 Satz 6 ÖPNVG NRW aufzu-
stellende allgemeine Vorschrift sowie etwaige Maßnahmen 
des Kreises zur Verteilung der auf die Verkehre nach § 7 
Abs. 1 entfallenden Mittel nach § 11a Abs. 3 ÖPNVG NRW 
sehen keine Zahlungsansprüche der Verkehrsunternehmen 
gegen die Stadt vor. 
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E. Schlussbestimmungen 
 
§ 10 Regulierung von Schadensersatzansprüchen 

Der Kreis übernimmt mit der übertragenen Aufgabe alle bei 
deren Wahrnehmung ggf. eintretenden Schadensersatz- 
oder Kostenerstattungspflichten gegenüber Dritten und 
stellt die Stadt insoweit von jeder Haftung frei. Dies gilt 
auch für mögliche Kosten etwaiger Nachprüfungsverfahren 
bzw. sonstiger Rechtsschutzverfahren in allen Instanzen 
und ebenso für berechtigte Ansprüche Dritter.  
 
§ 11 Inkrafttreten und Laufzeit 

(1) Die vorliegende Vereinbarung bedarf gemäß § 24 GkG 
der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde und tritt am 
01.01.2012, frühestens aber am ersten Tag nach der amtli-
chen Bekanntmachung gemäß § 24 Abs. 4 GkG in Kraft.  
(2) Für die Verwendung der Aufgabenträger-Pauschale (§ 
6 dieser Vereinbarung) für das Jahr 2011 bleibt nach dieser 
Vereinbarung die Stadt zuständig und zwar auch soweit 
diesbezüglich Maßnahmen erst nach Inkrafttreten dieser 
Vereinbarung vorzunehmen sind, wie z.B. die Prüfung von 
Verwendungsnachweisen von Zuwendungsempfängern 
oder die Führung von Verwendungsnachweisen gegenüber 
dem Land. 
(3) Für die Verwendung der Mittel nach § 11a ÖPNVG (§ 7 
ÖPNVG) für das Jahr 2011 bleibt ebenfalls die Stadt zu-
ständig auch für Maßnahmen, die erst nach Inkrafttreten 
dieser Vereinbarung vorzunehmen sind, wie insbesondere 
die Prüfung und endgültige Bescheidung der Mittel für das 
Bewilligungsjahr 2011. Hingegen erfolgt die Prüfung und 
Bescheidung der bis zum 31.12.2011 bei der Stadt zu stel-
lenden Anträge auf vorläufige Bewilligung von Mitteln nach 
§ 11a ÖPNVG für das Jahr 2012 durch den Kreis. Die 
Stadt leitet dem Kreis alle hierfür erforderlichen Unterlagen 
weiter. 
(4) Die Vereinbarung gilt unbegrenzt.  
 
(5) Die Vereinbarung kann zum 30.06. eines Jahres mit 
Wirkung zum Jahresende gekündigt werden. Hiervon ab-
weichend ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen, 
soweit für ein oder mehrere Linienbündel ein Verkehrsver-
trag abgeschlossen und wirksam ist; bezüglich der hiervon 
betroffenen Verkehre ist eine Kündigung erst zum Ver-
kehrsvertragsende möglich. Die Vereinbarung bleibt über 
das Ende der Laufzeit der Verkehrsverträge hinaus Grund-
lage für evtl. noch bestehende gegenseitige Zahlungsver-
pflichtungen. 
 
§ 12 Schlussbestimmungen 

(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Veränderun-
gen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 
auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Die 
Änderung oder Aufhebung dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung bedarf außerdem der Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Bei wesentlichen Änderungen der diesem Vertrag zu-
grunde liegenden Verhältnisse ist auf Antrag eines Ver-
tragspartners über eine entsprechende Anpassung zu ver-
handeln. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden oder aus tatsächlichen oder 
Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, ohne 
dass damit die Aufrechterhaltung der Vereinbarung für ei-
nen Vertragspartner insgesamt unzumutbar wird, werden 
dadurch die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht 
berührt. Das gleiche gilt, falls sich eine Regelungslücke 
zeigen sollte. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder 
zur Ausfüllung der Regelungslücke ist eine Bestimmung zu 
vereinbaren, die dem von den Vertragspartnern angestreb-
ten Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt.  
 
Für den Kreis Lippe 

Detmold, den 05.06.2012 
 
Heuwinkel Schäfer 
(Landrat) (Kämmerer) 
 
Für die Stadt Bad Salzuflen 

Bad Salzuflen, den 05.06.2012 
 
Dr. Honsdorf Oberweis 
(Bürgermeister) (1. Beigeordneter) 
 
ANLAGEN:  
 Anlage 1 Liste der Regionalbuslinien 
 Anlage 2 Verfahren zur Anpassung der Landes-

schlüssel nach §11(2) 
 Anlage 3 Verfahren zur Anpassung der Landes-

schlüssel nach §11a 
 
Anlage 1 
 
Nachfolgend sind die nach Bad Salzuflen einbrechenden 
regionalen Buslinien, die unter diese Delegationsvereinba-
rung fallen aufgeführt: 
 
 350 Bad Salzuflen – Schötmar – Knetterheide – 

Heepen - Bielefeld 
 351 Bad Salzuflen – Leopoldshöhe – Heepen - 

Bielefeld 
 371 Bad Salzuflen – Holzhausen – Sylbach – 

Lage 
 728 Asemissen – Leopoldshöhe – Sylbach – 

Lemgo 
 749 Sylbach – Waddenhausen - Lage  
 
 
 751 Bad Salzuflen - Holzhausen – Sylbach – 

Lage – Detmold 
 754 Leopoldshöhe – Pottenhausen – Sylbach - 

Lage 
 948 Bad Salzuflen - Talle – Kirchheide – Brün-

torf - Entrup – Lemgo 
 959 Wadenhausen – Sylbach – Pottenhausen – 

Nienhagen - Leopoldshöhe 
 961/962 Bad Salzuflen – Schötmar – Knetterheide – 

Lockhausen - Herford 
 963 Bad Salzuflen – Schötmar – Retzen – 

Lemgo 
 970 Bad Salzuflen-Wüsten – Leese – Entrup - 

Lemgo 
 971 Bad Salzuflen – Schötmar – Lieme – Lem-

go 
 981 Sylbach – Pottenhausen - Lage 
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Anlage 2 
 
Verfahren zur Anpassung der Landesschlüssel für die Pau-
schale nach §11(2): 
 
§11(2) ÖPNVG NRW 

 
Die pauschalen Mittel gem §11(2) ÖPNVG NRW des Lan-
des NRW werden nach folgenden Verfahren aufgeteilt: 
  
1.  90 vom Hundert im Verhältnis des auf die Aufgaben-

träger örtlich entfallenden Anteils an den landesweit 
im Jahr 2008 fahrplanmäßig erbrachten, kapazitäts- 
und qualitätsbezogen gewichteten Betriebsleistun-
gen im Straßenbahn- und O-Busverkehr sowie im 
Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gemäß § 42 
PBefG einschließlich bedarfsorientierter Verkehre,  

 
2.  9 vom Hundert im Verhältnis des auf die Aufgaben-

träger örtlich entfallenden Anteils an der Einwohner-
zahl 2008 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 
2010 und  

 
3.  1 vom Hundert im Verhältnis des auf die Aufgaben-

träger örtlich entfallenden Anteils an der Fläche des 
Landes im Jahr 2008 

 
Nach diesem Verfahren beträgt der bisherige Schlüsselan-
teil von Bad Salzuflen bis zum 31.12.2011 173.115,35 € 
p.a.  
 
Auf der Basis der von den Verkehrsunternehmen an das 
Land gemeldeten kapazitäts- und qualitätsbezogen gewich-
teten Betriebsleistungen hat das Ministerium die Verkehrs-
leistungen des Stadtbus Bad Salzuflen abgegrenzt. Dabei 
sind die Anteile für Fläche und Einwohner im selben Maße 
wie die Betriebsleistung gewichtet worden. 
 
Nach diesem Verfahren beträgt der neue Schlüsselanteil 
von Bad Salzuflen ab dem 01.01.2012 95.498,86 € p.a. 
 
Die Differenz von 77.616,49 € entfällt somit anteilig auf die 
regionalen Linienteile    innerhalb des Stadtgebietes von 
Bad Salzuflen. Davon sind 20 vom Hundert an die Stadt 
Bad Salzuflen zur Verwendung für Zwecke des ÖPNV im 
Stadtgebiet weiterzuleiten, das entspricht 15.523,30 €. 
 
Anlage 3  
 
§11 a ÖPNVG NRW 

 
Die Pauschale gem. §11a ÖPNVG NRW wird auf die Auf-
gabenträger verteilt im Verhältnis des auf sie örtlich entfal-
lenden Anteils an den landesweit für das Kalenderjahr 
2008 im Jahr 2009 festgesetzten Ausgleichsansprüchen 
nach § 45a PBefG. Die Zuordnung der Ausgleichsansprü-
che der Verkehrsunternehmen, die im Gebiet mehrerer 
Aufgabenträger tätig sind, zum jeweiligen Aufgabenträger 
erfolgt nach dem auf ihn entfallenden Anteil an den vom 
Verkehrsunternehmen im Jahr 2008 insgesamt landesweit 
erbrachten Wagenkilometern im Straßenbahn- und O-
Busverkehr sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen 
gemäß §§ 42, 43 Nummer 2 PBefG. Im Falle einer Ände-
rung der Aufgabenträgerschaft sind die Anteile entspre-
chend anzupassen.  
 
 
 

 
Auf der Basis der von den Verkehrsunternehmen an das 
Land gemeldeten Erträge nach §45a PBefG hat das Minis-
terium die Erträge, die auf den Stadtbus Bad Salzuflen ent-
fallen abgegrenzt.  
 
Nach diesem Verfahren beträgt der bisherige Schlüsselan-
teil von Bad Salzuflen bis zum 31.12.2011 
0,260641539507247. 
. 
Nach diesem Verfahren beträgt der neue Schlüsselanteil 
von Bad Salzuflen ab dem 01.01.2012 
0,113475118076378. 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Delegationsvereinbarung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
 

Bad Salzuflen, den 26.07.2012 
Stadt Bad Salzuflen 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Dr. Honsdorf 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2012 
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Stadt Barntrup 
 

334 Satzung der Stadt Barntrup über die Aufhe-
bung der förmlichen Festlegung das Sanie-
rungsgebietes „Stadtkern Barntrup“ 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2011 (GV. NRW. S. 685) sowie des § 162 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1509), hat der Rat der Stadt Barntrup in 
seiner Sitzung am 08.05.2012 die folgende Satzung be-
schlossen:  
 
§ 1 – Aufhebung des Sanierungsgebietes 
 
Der Zweck und die Ziele der Sanierung des Stadtkerns von 
Barntrup wurden im Wesentlichen er-reicht. Die Satzung 
der Stadt Barntrup über die förmliche Festlegung des Sa-
nierungsgebietes „Stadtkern Barntrup“ vom 04.08.1989, 
ortsüblich bekannt gemacht am 11.09.1989, wird hiermit 
aufgehoben.  
 
§ 2 – Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.  
 
B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 

 
Gemäß § 162 Abs. 2 BauGB wird die vorstehende Satzung 
der Stadt Barntrup über die Aufhebung der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebietes „Stadtkern Barntrup“ öf-
fentlich bekanntgemacht.  
Mit dieser Bekanntmachung wird die Satzung rechtsver-
bindlich.  
 
Hinweise: 
 
1.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 
214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich ist, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend ge-
macht worden ist.  
Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 3 
Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften begründen soll, ist darzulegen.  
2.  
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land    Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann 
gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines Jahres nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
 
 
 
 

 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden,  

c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt 
Barntrup vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Barntrup, den 26.07.2012 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2012 
 
 
 

335 Satzung der Stadt Barntrup über die Aufhe-

bung der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebietes „ Ortskern Alverdissen“ 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. De-
zember 2011 (GV. NRW. S. 685) sowie des § 162 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1509), hat der Rat der Stadt Barntrup in 
seiner Sitzung am 08.05.2012 die folgende Satzung be-
schlossen:  
 
§ 1 – Aufhebung der Sanierungssatzung  
 
Die Satzung der Stadt Barntrup über die förmliche Festle-
gung des Sanierungsgebiets „Ortskern Alverdissen“ vom 
04.08.1989, ortsüblich bekannt gemacht am 11.09.1989 
wird hiermit aufgehoben.   
 
§ 2 – Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt gemäß § 162 Abs. 2 BauGB mit ihrer 
Bekanntmachung in Kraft.  
 
B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 

 
Gemäß § 162 Abs. 2 BauGB wird die vorstehende Satzung 
der Stadt Barntrup über die Aufhebung der förmlichen Fest-
legung des Sanierungsgebietes „Ortskern Alverdissen“ öf-
fentlich bekanntgemacht.  
Mit dieser Bekanntmachung wird die Satzung rechtsver-
bindlich.  
 
Hinweise: 
 
1.  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 
214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches bezeichne-
ten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich ist, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung gegenüber der Gemeinde schriftlich geltend ge-
macht worden ist.  
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Mängel der Abwägung sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 3 
Baugesetzbuch ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften begründen soll, ist darzulegen.  
 
2.   
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land    Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung kann 
gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines Jahres nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,  

c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 
d. der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt 

Barntrup vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Barntrup, den 26.07.2012 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
 
Kuhs 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeinde Extertal 
 

336 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 02/10 
der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das 
Gebiet „Linderhofer Straße“, (Änderung im 
vereinfachten Verfahren gemäß §13 BauGB); 
Förmliche Beteiligung der Öffetnlichkeit ge-
mäß §3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
05.07.2012 den Beschluss gefasst, den Bebauungsplan Nr. 
02/10 der Gemeinde Extertal zu ändern (1. Änderung). Zu-
gleich hat der Rat beschlossen, über den Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 02/10 der Gemeinde Extertal, OT As-
missen, für das Gebiet „Linderhofer Straße“, das Verfahren 
der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. 
Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im „Verein-
fachten Verfahren“ gemäß § 13 BauGB. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
02/10 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet 
„Linderhofer Straße“ (1. Änderung), geht aus der kartogra-
fischen Abbildung hervor, die Bestandteil der öffentlichen 
Bekanntmachung ist. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 02/10, OT As-
missen, für das Gebiet „Linderhofer Straße“ (1. Änderung), 
verfolgt folgende städtebauliche Ziele: 
 
Änderung der Festsetzungen in Bezug auf: 
a.) Maß der baulichen Nutzung / Traufhöhe 
b.) Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 
c.) Dachform 
 
Die Art der baulichen Nutzung wird nicht geändert. 
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
02/10 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet 
„Linderhofer Straße“, bestehend aus der Planfassung und 
der der Planfassung beizufügenden Begründung liegen in 
der Zeit vom  
 

20.08.2012 bis einschließlich 24.09.2012 
 
im Rathaus drei der Gemeinde Extertal, Fachbereich 
„Planen und Bauen“, Mittelstr. 36, 32699 Extertal, 2. 
Obergeschoss, Raum 13, zu folgenden Zeiten zu je-
dermanns Einsicht öffentlich aus: 
 
Montag, Dienstag, Mittwoch 
07:30 Uhr - 12:30 Uhr,  13:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag 
07:30 Uhr - 12:30 Uhr,  13:30 Uhr - 17:00 Uhr 
Freitag 
07:30 Uhr - 12:30 Uhr 
 
 
Hinweis: 
Am Dienstag, 11.09.2012, ist keine Einsichtnahme in 
die Planunterlagen möglich, da die Gemeindeverwal-
tung wegen eines Betriebsausfluges geschlossen ist. 
 

Während der o. g. Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
02/10 der Gemeinde Extertal, OT Asmissen, für das Gebiet 
„Linderhofer Straße“ (1. Änderung), schriftlich abgegeben 
oder zur Niederschrift vorgetragen werden. 
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Stellungnahmen, die im Verfahren der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Ausle-
gung) nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können 
gemäß § 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, sofern die 
Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Be-
bauungsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Auf folgende Bestimmung des § 47 Abs. 2 und 2a der Ver-
waltungsgerichtsordnung wird ausdrücklich hingewiesen: 
 
„Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der 
einen Bebauungsplan zum Gegenstand hat, ist unzulässig, 
soweit die den Antrag stellende Person Einwendungen gel-
tend macht, die sie im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf die-
se Rechtsfolge im Rahmen der Beteiligung hingewiesen 
worden ist.“ 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
FB II.1 / Da 
 
Extertal, 19.07.2012 
 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

337 Bebauungsplan Nr. 02/14 der Gemeinde Exter-

tal, OT Asmissen für das Gebiet „Kreuzweg – 
Extertalstraße“ / 41. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Extertal im Pa-
rallelverfahren; Öffentliche Bekanntmachung 
der Aufhebungsbeschlüsse gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Extertal hat in seiner Sitzung am 
29.03.2012 beschlossen, die für das o. g. Bauleitplanver-
fahren gefassten Aufstellungsbeschlüsse vom 21.07.2011 
aufzuheben. 
 
Die vom Rat der Gemeinde Extertal gefassten Aufhe-
bungsbeschlüsse werden gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffent-
lich bekanntgemacht. 
 
GEMEINDE EXTERTAL 
Der Bürgermeister 
FB II.1/Da 
 
Extertal, 19.07.2012 
 
 
gez. 
(Hoppenberg) 
Bürgermeister 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2012 
 
 
 

338 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 1. 

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ex-
tertal für das Haushaltsjahr 2012 

 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass der Entwurf der 1. 
Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Extertal für das 
Haushaltsjahr 2012 in der Zeit vom 
 

13. bis 21. August 2012 

 
für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rathaus III, 
Zimmer 12, während der Dienststunden öffentlich ausliegt. 
 
Es wird weiter darauf hingewiesen, das Einwohner und Ab-
gabepflichtige gegen den Entwurf der 1. Nachtragshaus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Gemeinde Extertal, Der Bür-
germeister, Mittelstr. 33, 32699 Extertal, während der 
Dienststunden Einwendungen erheben können. 
 
32699 Extertal, den 03. August 2012  
 
Der Bürgermeister 
 
 
(H. Hoppenberg) 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2012 
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Lippe Tourismus & Marketing AG 
 

339 Einberufung der 9. Ordentlichen Hauptver-
sammlung der Lippe Tourismus Marketing AG 
(LTM AG) 

 
am:  Freitag, 24. August 2012 um 12:00 Uhr 
 
Ort: Kreishaus, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, 
 Kreistagssitzungssaal (Raum 408) 
 
Tagesordnung: 

 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 

31.12.2011, des Lageberichts und des Berichts des 
Aufsichtsrates 

 
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie-

der des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie-
dern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011 Entlas-
tung zu erteilen 

 
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie-

der des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitglie-
dern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 
Entlastung zu erteilen 

 
4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Ge-

schäftsjahr 2012 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer 
Gerhard Hinrichs, c/o HWP Hinrichs Wiedeking Part-
ner GbR, Detmold, zum Abschlussprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2012 zu wählen 

 
5. Sachstandsbericht der LTM AG 

Die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre sind zur Teil-
nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts berechtigt. In der Hauptversammlung kann 
das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt 
werden (§ 21 Abs. 2 der Satzung). 
 
Falls der Namensaktionär bzw. der benannte Bevollmäch-
tigte des Aktionärs an der Hauptversammlung nicht teil-
nehmen kann, kann eine Stimmübertragung an einen Ver-
treter erfolgen. Die Stimmübertragung muss der LTM AG 
vor der Hauptversammlung durch eine schriftliche Voll-
macht vorliegen. Ein bereits bestellter Vertreter kann eine 
Untervollmacht nur mit dem Einverständnis des Vollmacht-
gebers (Namensaktionär) erteilen. Ohne diese schriftliche 
Stimmübertragung kann der Vertreter zwar an der Haupt-
versammlung teilnehmen, er ist aber nicht stimmberechtigt. 
Bei vielen Städten und Gemeinden ist ein Vertreter be-
nannt worden, der zur Stimmabgabe berechtigt ist und kei-
ne gesonderte Vollmacht benötigt. 
 
Detmold, 25.07.2012 
 
Lippe Tourismus & Marketing AG 
Bismarckstraße 2 
32756 Detmold 
 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2012 
 
 

 

Sparkasse Paderborn-Detmold 
 

340 Aufgebot von Sparkassenbüchern 

 
Das Aufgebot der in Verlust geratenen Sparkassenbücher 
Nr. 
 
300.239.696 342.218.542 342.219.789 
342.299.138 342.390.820 342.391.844 

 
unserer Sparkasse ist beantragt  worden. 
 
Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, 
spätestens in dem auf  
 
Freitag, den 16. November 2012 

 
im Gebäude der Sparkasse Paderborn-Detmold in Det-
mold, Paulinenstr. 34, anberaumten Aufgebotstermin ihre 
Rechte geltend zu machen und die Sparkassenbücher vor-
zulegen, widrigenfalls die Kraftloserklärung der Sparkas-
senbücher gemäß § 16 Abs. 2 Ziffer 6 der Verordnung über 
den Betrieb und die Geschäfte der Sparkassen (SpkVO) 
NW vom 15. Dezember 1995 erfolgen wird. 
 
Detmold, den 31. Juli 2012 
 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
Der Vorstand 

Kr.Bl. Lippe 10.08.2012 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,38 € 

Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 16. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


